Bürgerbegehren für den Erhalt des Tierparks am Steinbach
Die Unterzeichnenden beantragen einen Bürgerentscheid nach § 21 Absatz 3 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg zu folgender Fragestellung:

Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Entenhausen den Tierpark am Steinbach weiterhin unterhält?
Begründung: Der Gemeinderat von Entenhausen hat am 29.2.2026 beschlossen, den Tierpark am Steinbach zum Jahresende 2026 aus Kostengründen zu schließen. Dieses Bürgerbegehren zielt auf die Aufhebung dieses Beschlusses, weil der Tierpark eine wichtige Attraktion in Entenhausen darstellt und weiterhin erhalten bleiben soll. 
Kostendeckungsvorschlag: Nach Auskunft des Bürgermeisters würden für die Gemeinde 5000 Euro Einnahmen entfallen, falls der Tierpark nicht geschlossen wird, weil dann der geplante Verkauf der Tiere nicht stattfinden könnte. Außerdem müsste die Gemeinde die jährlichen Betriebskosten für den Tierpark von 10.000 Euro ab 2027 weiterhin tragen. Zur Deckung des einmaligen Einnahmeausfalls von 5000 Euro schlagen wir vor, dass im Jahr 2026 auf die geplante Neumöblierung des Büros des Bürgermeisters verzichtet wird. Zur Deckung der jährlichen Betriebskosten schlagen wir eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes in der dafür notwendigen Höhe vor. Der Bürgermeister hat uns bestätigt, dass diese Deckungsvorschläge so durchführbar wären.    
Vertrauenspersonen: Albert Apfel, Talweg 3; Berta Birne, Bergstraße 7; Dagmar Dorn, Dorfplatz 14; jeweils 73119 Entenhausen.
Die Unterzeichnenden berechtigen die Vertrauenspersonen, den Antrag im Fall eines Kompromisses zurückzunehmen oder ihn im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu modifizieren. Die Angaben dürfen ausschließlich zur Einreichung des Bürgerbegehrens verwendet werden, nach Prüfung des Zustandekommens des Bürgerbegehrens durch die Gemeindeverwaltung werden sie gelöscht. Unterschriftsberechtigt sind Personen mit Hauptwohnsitz in Entenhausen ab 16 Jahren, die die Staatsbürgerschaft Deutschlands oder eines anderen EU-Landes haben. 
Alle Eintragungen sollten leserlich und vollständig erfolgen. 
Unterschriftenlisten bitte bis spätestens zum 15. April 2026 zurückgeben an: Dagmar Dorn, Dorfplatz 14, 73119 Entenhausen; Tel.: 07914-85357. 
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